
Geschäftsverteilung bei dem Landgericht  
Nürnberg-Fürth für 2020 

14. Nachtrag 

 A. 

  […] 

  B. 

    I. 

Mit Wirkung vom 15. September 2020 beschließt das Präsidium Folgendes: 

Richterin Kuch, deren Dienst auf die Hälfte des regelmäßigen Dienstes ermäßigt ist, wird an-

stelle von Richterin am Landgericht Haaken der 8. Zivilkammer als weitere Beisitzerin zuge-

wiesen.  

    II. 

Mit Wirkung vom 16. September 2020 beschließt das Präsidium Folgendes:

1. Richterin Buckel wird anstelle von Richterin am Landgericht Thurner der 2. Zivilkam-

mer als weitere Beisitzerin zugewiesen. 

2. Richterin am Landgericht Nicolai wird anstelle von Richter am Landgericht Stumf zur 

Stellvertreterin des Vorsitzenden der 10. Zivilkammer bestellt.  
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3. Aus dem Zuständigkeitsbereich der 5. Zivilkammer werden 10 Berufungssachen        

(S-Sachen) auf die 2. Zivilkammer und 5 Berufungssachen auf die 8. Zivilkammer

übertragen. Erfasst sind die nach dem Eingang beim Landgericht Nürnberg-Fürth 

jüngsten anhängigen Verfahren, die Richter am Landgericht Künneke als Berichterstat-

ter zur Bearbeitung zugewiesen sind. Der 2. Zivilkammer werden dabei jedes erste und 

zweite Verfahren und der 8. Zivilkammer jeweils das dritte Verfahren, beginnend mit 

dem nach dem Eingang jüngsten, zugewiesen. 

III. 

Mit Wirkung vom 1. Oktober 2020 beschließt das Präsidium Folgendes: 

1. Richter am Landgericht Hähnel wird zum Stellvertreter der Vorsitzenden der 5. Straf-

kammer bestellt. 

2. Richter am Landgericht Staschik wird unter gleichzeitigem Ausscheiden aus der 4. Zi-

vilkammer jeweils mit der Hälfte seiner Arbeitskraft anstelle von Richterin am Landge-

richt Eckert der 5. Strafkammer und anstelle von Richter am Landgericht Stumf der 

Strafvollstreckungskammer als weiterer Beisitzer zugewiesen. 

3. Richter am Landgericht Herbst wird anstelle von Richter am Landgericht Staschik der 

4. Zivilkammer als weiterer Beisitzer zugewiesen. 

4. Handelsrichter Sven Sontowski wird der 5. Kammer für Handelssachen zugewie-

sen. 

   IV. 

Mit Wirkung vom 10. Oktober 2020 beschließt das Präsidium Folgendes: 
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1. Richterin am Landgericht C. Müller, deren Dienst auf die Hälfte des regelmäßigen 

Dienstes ermäßigt ist, wird anstelle von Richterin am Landgericht Huschka der 11. Zi-

vilkammer als weitere Beisitzerin zugewiesen; 

2. Die 11. Zivilkammer erhält im Turnus für O-Sachen einmalig 15 Boni. 
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